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G-BA beschließt Kriterien für Übergangsrege-
lung zur Mindestmenge Knie-TEP  
 
 
Siegburg, 21. September 2005 – Ein aktueller Beschluss des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) legt die Referenzwerte fest, 
die Krankenhäuser erreichen müssen, die an der Übergangsregelung 
zur Mindestmenge Kniegelenk-Totalendoprothese (Knie-TEP) teilneh-
men wollen. 
 
Der G-BA in seiner für Krankenhausbehandlung zuständigen Beset-
zung hat am 16. August 2005 beschlossen, für die Leistung  „Kniege-
lenk-Totalendoprothese (Knie-TEP)“ ab dem 1. Januar 2006 eine ver-
bindliche Mindestmenge von 50 Eingriffen pro Krankenhaus pro Jahr 
festzulegen. Eine Übergangsregelung sieht vor, dass Krankenhäuser, 
die knapp unter der Menge von 50 liegen (bei 40 bis 49 Eingriffen pro 
Jahr) und im BQS-Verfahren zur stationären Qualitätssicherung 2004 
die geforderten Kriterien erfüllt haben, die Leistung 2006 noch erbrin-
gen können. 
 
Die Beurteilung der Kriterien guter Qualität im Sinne der Übergangsre-
gelung erfolgt auf der Basis der Daten der externen stationären Quali-
tätssicherung für das Verfahrensjahr 2004 im Leistungsbereich Knie-
TEP-Erstimplantation zu den Qualitätsindikatoren  
 

- Indikation 
- Letalität 
- postoperative Beweglichkeit 
- risikoadjustierte postoperative Wundinfektion 
- neu aufgetretene Dekubitalulzera. 

 
Der Beschluss und die entsprechende Änderung der Anlage 1 der Min-
destmengenvereinbarung nach § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr.3 SGB V sind 
auf der Seite http://www.g-ba.de/cms/front_content.php?idcat=188 
veröffentlicht. 
 
 


